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Genehmigung von Maßnahmen an Bau- und Kunstdenkmäle rn 
Übersicht der einzureichenden Unterlagen 

 
 

Kategorie 
(LROG Art. 59) 

Maßnahmen Erforderliche Unterlagen 

A - Arbeiten zur 
ordentlichen 
Instandhaltung 

- Instandsetzung und 
Erneuerung nicht 
denkmalrelevanter Bauteile 
(z.B. technische Anlagen, 
Anstriche und Böden ohne 
Alterswert…) 

- Ansuchen, vom Bauherrn unterzeichnet, 
und ausführliche Beschreibung der 
durchzuführenden Arbeiten 

- Fotodokumentation 

- Stempelmarke bzw. Ersatzerklärung 

B - Arbeiten zur 
außerordentlichen 
Instandhaltung 

- Instandsetzung und 
Erneuerung 
denkmalrelevanter Bauteile 
(z.B. Dacheindeckungen, 
Fenster, Putze, Anstriche …) 

- Entfeuchtung 

- Ansuchen, vom Bauherrn unterzeichnet 

- Technischer Bericht, vom Techniker 
(Architekt, Ingenieur, Geometer) 
unterzeichnet, bei Restaurierungen vom 
Restaurator unterzeichnet 

- Fotodokumentation 

- Stempelmarke bzw. Ersatzerklärung 

C - Restaurierungs- 
und 
Sanierungsarbeiten  

 

- Teil- oder Gesamtsanierung 
und Restaurierung mit 
baulichen Änderungen im 
Innen- und Außenbereich 
(Anordnung der Räume 
und/oder Wohneinheiten) 

- Restaurierung historischer 
Oberflächen (Malereien, 
Stuckaturen, Täfelungen, 
Putze mit besonderen 
Oberflächenstrukturen …) 

- Statische Sicherung 

 

- Ansuchen, vom Bauherrn und/oder 
Techniker unterzeichnet 

- Projekt vom Bauherrn und Techniker 
(Architekt) unterzeichnet, vom Ingenieur 
nur bei ausschließlich statischen 
Sicherungsmaßnahmen 

- Technischer Bericht, vom Techniker 
(Architekt) unterzeichnet, vom Ingenieur 
nur bei ausschließlich statischen 
Sicherungsmaßnahmen. Bei 
Restaurierungen vom Restaurator 
unterzeichnet. 

- Fotodokumentation 

- Stempelmarke bzw. Ersatzerklärung 

D - Arbeiten zur 
baulichen 
Umgestaltung 

- Gesamtsanierung mit 
baulichen Änderungen im 
Innen- und Außenbereich 
(Anordnung der Räume 
und/oder der Wohneinheiten, 
Anbauten, 
Kubaturerweiterungen) 

- Ansuchen, vom Bauherrn und/oder vom 
Techniker (Architekt) unterzeichnet 

- Projekt vom Bauherrn und Architekten 
unterzeichnet 

- Technischer Bericht vom Architekten 
unterzeichnet 

- Fotodokumentation 

- Stempelmarke bzw. Ersatzerklärung 
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Abänderungen von Wiedergewinnungs- und Durchführung splänen 

Zur Abänderung von Wiedergewinnungs- und Durchführungsplänen ersucht dieses Amt um Einreichung 
vollständiger Dokumentation gemäß Art. 38 und Art. 54 des Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1977 in 
geltender Fassung. 

Einzureichende Unterlagen:  

- Bestands- und Abänderungsplan mit Legende 

- Durchführungsbestimmungen 

- planivolumetrische Darstellung des Bebauungsvorschlages 

- Fotos der betroffenen Zone, der Umgebung und der Bauten 

 

 


